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Künstliche Intelligenz ist heute so leicht zugänglich wie nie zuvor. Texte zusammenfassen, E-Mails formulieren, Inhalte analysie-
ren oder kleine Routinen unterstützen: Für viele Fachbereiche wirkt der Einstieg niedrigschwellig und unkompliziert. Aus dieser 
Erfahrung entsteht schnell ein verführerischer Gedanke: Wenn sich fertige Werkzeuge so einfach nutzen lassen, müsste sich 
eine eigene kleine KI-Lösung für interne Verwaltungszwecke doch ebenfalls schnell umsetzen lassen. 

Der aktuelle KI-Hype in Organisationen beginnt meist mit 
harmlos wirkenden Anwendungsfällen. Vermerke sollen zu-
sammengefasst, E-Mails vorformuliert oder Texte analysiert 
werden. Die Werkzeuge funktionieren scheinbar auf Knopf-
druck. Dadurch entsteht in vielen Fachbereichen der Eindruck, 
dass sich eine interne KI-Idee mit überschaubarem Aufwand 
als eigene Lösung nachbauen lasse.

Was Behörden unterschätzen – und was der Wechsel vom Nutzer 

Wenn KI zur Eigenentwicklung wird

Genau an diesem Punkt beginnt jedoch ein gefährlicher 
Trugschluss. Denn zwischen dem punktuellen Einsatz 
eines bestehenden KI-Werkzeugs und dem Aufbau 
beziehungsweise Betrieb eines eigenen KI-gestützten 
Systems besteht ein fundamentaler Unterschied. 
Wer KI lediglich nutzt, greift auf ein fertiges Werkzeug zurück. 
Wer KI in eigene Verwaltungsprozesse integriert, echte Daten 
anbindet und daraus ein dauerhaft genutztes System macht, 
übernimmt rechtlich, technisch und organisatorisch eine  
völlig andere Rolle.

Diese Sichtweise blendet jedoch aus, dass erste Experimen-
te mit Textgenerierung und kleinen Automatisierungen 
nur die Oberfläche des Themas berühren. Solange ein fer-
tiges Tool isoliert verwendet wird, bleibt der Einsatz meist 
punktuell. Sobald jedoch eine KI an reale Prozesse, sensible 
Verwaltungsdaten oder bestehende Fachverfahren ange-
bunden wird, verändert sich der Charakter des Vorhabens 

Warum der KI-Hype in Fachbereichen schnell in die falsche Rich-
tung führt

Für Behörden ist diese Unterscheidung besonders relevant. 
Denn mit der Integration in Fachverfahren, mit der Anbindung 
sensibler Daten oder mit der Erstellung automatisierter Ent-
scheidungsvorschläge verändert sich nicht nur die technische 
Komplexität. Es verändert sich auch die Verantwortung. Aus 
der Nutzung wird ein Betrieb. Und aus dem Nutzer kann – im 
Sinne des EU AI Acts – ein Anbieter oder Betreiber mit weit-
reichenden Pflichten werden. Genau deshalb ist die Frage 
„selbst bauen oder gezielt einkaufen?“ keine rein technische 
Entscheidung, sondern eine strategische Weichenstellung.

Fasse diesen Vermerk zusammen

Schreibe eine E-Mail

Analysiere diesen Text
Die typische Denkweise:
„Die Tools (ChatGPT, Gemini) sind so 
einfach – wir bauen uns schnell selbst 
was Kleines für unsere interne 
Verwaltungsidee.“

grundlegend. Die Schwelle zwi-
schen Experiment und reguliertem  
KI-System ist in der Praxis deutlich 
niedriger, als viele annehmen.

Die Illusion

KI nutzen ist einfach.
Der Trugschluss: Eine 
eigene KI-Lösung zu 
bauen, sei es auch.

Die Realität
Es gibt einen fundamentalen 
Unterschied zwischen „KI nut-
zen“ (fertige Tools anwenden) 

und „KI betreiben“ (eigene 
Systeme in Verwaltungspro-

zesse integrieren).

Die Konsequenz

Eigenentwicklung katapultie-
ren Behörden rechtlich in die 
Anbieter-Rolle des EU AI Acts 

– mit massiven Haftungs-, 
Dokumentations- und Com-

pliancepflichten.



2

Wenn KI zur Eigenentwicklung wird

Der entscheidende Unterschied: KI nutzen ist nicht dasselbe wie 
KI betreiben

Ab wann aus einem Experiment ein reguliertes KI-System wird

Der Kipppunkt

Der vielleicht wichtigste Punkt für die Einordnung lautet: KI 
zu nutzen ist nicht dasselbe wie KI zu betreiben. Wer ein be-
stehendes Werkzeug verwendet, konsumiert eine bereits be-
reitgestellte Leistung. Die Funktion bleibt in der Regel auf eine 
einzelne Unterstützungshandlung begrenzt. Die Verantwor-
tung ist gering, weil weder die technische Architektur noch 
die rechtliche Einbettung des Systems selbst verantwortet 
wird.
Anders verhält es sich beim Betrieb eines eigenen oder tief 
integrierten KI-Systems. Hier geht es nicht mehr um eine iso-

Viele Vorhaben starten als unverbindlicher Test und entwi-
ckeln sich schrittweise weiter. Gerade darin liegt ein Risiko, 
weil der Übergang vom Experiment zum regulierten System 
oft unbemerkt erfolgt. Solange ein Tool isoliert im Browser ge-
nutzt wird, ist die Situation noch klar. Kritisch wird es jedoch 
dann, wenn echte, sensible Verwaltungsdaten angebunden 

werden, etwa über Retrieval-Augmented Generation, wenn 
bestehende Fachverfahren über Schnittstellen integriert wer-
den, wenn die KI automatisierte Vorschläge für Verwaltungs-
entscheidungen erzeugt oder wenn der Einsatz dauerhaft 
und prozesskritisch im Team verankert wird.

lierte Unterstützung, sondern um dauerhafte Prozessinteg-
ration, um technische und organisatorische Verantwortung 
sowie um die rechtliche Einordnung im Sinne des EU AI Acts.  
Spätestens dann steht nicht mehr nur die Frage im Raum, ob 
die KI hilfreich ist, sondern ob das Gesamtsystem regelkonform,
sicher, nachvollziehbar und langfristig beherrschbar betrieben 
werden kann. Im öffentlichen Sektor bedeutet das im Zwei-
fel auch eine durchgängige Verantwortung bis hin zur  
Amtshaftung.

In diesen Momenten verändert sich die Rolle der Behörde. Sie ist dann nicht länger nur Anwenderin eines Werkzeugs, 
sondern übernimmt Verantwortung für ein System, dessen Ergebnisse in Verwaltungszusammenhänge hineinwirken. 
Genau dieser Rollenwechsel wird häufig unterschätzt. 

Reguliertes System

1. Isolierte Nutzung im 
Web-Browser.

3. Integration in bestehende 
Fachverfahren per API.

5. Dauerhafter, prozesskritischer 
Einsatz durch das Team.

4. Automatisierte 
Entscheidungsvorschläge für 

Bürger.

2. Anbindung echter, sensib-
ler Verwaltungsdaten 

(z. B. via RAG – Retrieval-
Augmented Generation).
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Der EU AI Act unterscheidet zwischen verschiedenen Rollen. Nutzer wenden fertige Werkzeuge punktuell an. Betreiber setzen 
KI-Systeme in eigener Verantwortung in beruflichen Prozessen ein. Anbieter entwickeln KI-Systeme selbst oder verändern und 
integrieren sie so tiefgreifend, dass sie sie faktisch in eigener Verantwortung in Verkehr bringen – auch intern.

Für Behörden ist insbesondere relevant, dass dieser Rollenwechsel nicht erst bei einer vollständigen Eigenentwicklung be-
ginnt. Bereits eine wesentliche Veränderung eines Systems oder die Inbetriebnahme unter eigener Verantwortung kann dazu 
führen, dass aus einem Nutzer rechtlich ein Anbieter wird. Damit verschiebt sich der Fokus weg von der bloßen Anwendungs-
frage hin zu umfassenden Pflichten in Bezug auf Dokumentation, Nachvollziehbarkeit, Sicherheit, der Einhaltung gesetzlicher  
Anforderungen und Compliance.

Wenn KI zur Eigenentwicklung wird

Der Rollenwechsel im EU AI Act: vom Nutzer zum Betreiber oder 
Anbieter

Der zentrale Denkfehler: KI nutzen ≠ KI betreiben

KI nutzen KI betreiben

Aktion: Ein fertiges Tool verwenden Ein eigenes System rechtlich 
verantworten

Funktion: Punktuelle Unterstützung Tiefe Prozess-Automatisierung

Skalierung: Isolierte Einzelaktion Dauerhafte Prozessintegration

Rolle: Konsument (Nutzer) Anbieter / Betreiber nach EU AI Act

Haftung: Geringe Verantwortung
KI betreiben

Volle End-to-End Amtshaftung 
(§ 839 BGB)

Der Rollenwechsel: Plötzlich im Fokus des EU AI Acts

Nutzer: Wendet fertige Tools punktuell an. Betreiber (Deployer): Nutzt KI-Systeme in eigener 
Verantwortung im beruflichen Prozess (Art. 3 Abs. 4)

Anbieter (Provider): Entwickelt KI oder integriert sie 
tiefgreifend und bringt sie (auch intern) in Verkehr 
(Art. 3 Abs. 3).



4

Wenn KI zur Eigenentwicklung wird

Die Risiken der Eigenentwicklung liegen nicht nur in der Tech-
nik, sondern gerade in ihrer Kombination aus Recht, Qualität, 
Betrieb und öffentlicher Wirkung.
Die rechtliche Gefahr besteht darin, dass eine Behörde Verant-
wortung für fehlerhafte, durch KI unterstützte Verwaltungs-

Hinzu kommt das qualitative Risiko. Sprachmodelle können 
überzeugend formulieren und gleichzeitig sachlich falsche 
oder unbegründete Inhalte erzeugen. Wenn solche Halluzi-
nationen in verwaltungsrelevanten Prozessen nicht wirksam 
kontrolliert werden, entstehen Fehlentscheidungen oder  
falsche Auskünfte mit unmittelbaren Folgen für Bürgerinnen 
und Bürger.
Ein drittes Risiko betrifft die Reputation. Gerade im  
öffentlichen Sektor ist Vertrauen eine zentrale Währung. Dis-
kriminierende, fehlerhafte oder nicht nachvollziehbare auto-
matisierte Entscheidungen beschädigen dieses Vertrauen 
schnell und nachhaltig. Die öffentliche Wahrnehmung eines 
einzelnen Vorfalls kann dabei weit über das konkrete Projekt 
hinausreichen.

entscheidungen trägt. Fehlerhafte Bescheide, unzureichend 
abgesicherte Prozesse oder Verstöße gegen regulatorische 
Vorgaben können nicht nur operative Probleme verursachen, 
sondern auch zu haftungs- und bußgeldrelevanten Folgen 
führen.

Schließlich ist auch der betriebliche Aspekt nicht zu unter-
schätzen. Viele Eigenentwicklungen starten klein, wachsen 
aber in komplexe, dauerhaft wartungsintensive Systeme  
hinein. Technische Schulden, Abhängigkeiten von proprietä-
ren Modellen oder Nischen-Frameworks und fehlende perso-
nelle Ressourcen können dazu führen, dass ein ursprünglich 
pragmatisches Projekt mittelfristig unbeherrschbar wird.

Die größten Gefahren der Eigenentwicklung

Was beim Eigenbetrieb plötzlich alles 

dazukommt
Die KI-Schnittstelle

 bauen

Recht & 
Compliance

Organisation Technik Betrieb & 
Kosten

DSGVO-Folgen- 
abschätzung

DSK 4-Phasen- 
Lebenszyklus

EU-Konformitäts-
erklärung

Aufbau zentraler 
Governance

KI-Zuständig- 
keiten (BSI)

Pflicht-Schulung- 
en (AI Literacy)

BSI-konforme 
Datentrennung

Content-Filtering

Sicheres Hosting

Laufende Output-
Überwachung

Qualitäts- 
sich​erung

Infrastruktur- 
Wartung
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Wenn KI zur Eigenentwicklung wird

Ein häufiger Fehler besteht darin, nur auf die eigentliche An-
wendung zu schauen und den Gesamtaufwand auszublen-
den. Denn die sichtbare KI-Schnittstelle ist oft nur ein kleiner  
Teil des Vorhabens. Hinzu kommen Datenschutz-Folgen-  
abschätzungen, Verzeichnisse, Löschkonzepte, Konformi-

Der Nachteil des Eigenbetriebs liegt damit vor allem in seiner Dauerhaftigkeit. KI-Betrieb ist kein Einmalprojekt. Er erzeugt 
kontinuierlichen Prüf-, Steuerungs- und Wartungsbedarf. Wer glaubt, ein internes KI-System „nebenbei“ betreiben zu können, 
unterschätzt regelmäßig den tatsächlichen Personal-, Regulierungs- und Sicherheitsaufwand.

tätsfragen, zentrale Zuständigkeiten, Schulungen, techni-
sche Sicherheitsmaßnahmen, Datentrennung, Content-Filter,  
Hosting, Überwachung der Ausgaben, Qualitätssicherung 
und laufende Infrastrukturpflege.

Die Nachteile des Eigenbetriebs werden systematisch unterschätzt

Typische Sätze vor dem Projektscheitern

„Wir bauen nur schnell ein kleines Tool.“
„Das ist ja nur für unsere 
internen Zwecke.“

„Das IT-Team macht das 

nebenbei mit.“

„Das ist doch nur ChatGPT 
über eine API.“

Jedes noch so kleine KI-System in der Verwaltung erfordert ein voll-ständiges BSI-Sicherheitskonzept.

Der EU AI Act unterscheidet bei den 

Betreiberpflichten nicht zwischen 

internem und externem Einsatz.

KI-Betrieb ist kein Einmal-Projekt, 

sondern bedingt dauerhafte 

personelle Überwachungs-Res-

sourcen.

Die Anbindung eigener Fachdaten 
macht die Behörde zum voll verant-
wortlichen rechtlichen Betreiber.

K I
Amtshaftung (Art. 34 GG / § 839 
BGB). Die Behörde haftet für feh-
lerhafte, durch KI unterstützte 
Bescheide. Bußgelder nach AI-
Act.

Massiver Vertrauensverlust der 
Bürger bei diskriminierenden 
oder fehlerhaften automatisier-
ten Entscheidungen.

Unbemerktes „Halluzinieren“ 
von Sprachmodellen führt zu 
falschen Verwaltungsauskünf-
ten ohne menschliche Kontroll-
Instanz.

Technische Schulden bauen sich 
auf. Proprietäre Modelle oder 
Nischen-Frameworks machen 
das System schnell unwartbar 
(Vendor Lock-in 2.0).

Rechtlich

Reputation

Qualitativ

Betrieblich

Die wahren Risiken der Eigenentwicklung
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Wenn KI zur Eigenentwicklung wird

Trotz aller Risiken ist Eigenentwicklung nicht per se falsch. Sie 
kann dort sinnvoll sein, wo ein sehr spezifisches Kerngeschäft 
betroffen ist, für das es keine tragfähigen Marktalternativen 
gibt. Der mögliche Vorteil liegt dann in einer besonders  
engen fachlichen Passung, einer hohen Anpassbarkeit und 
gegebenenfalls in einer stärkeren technischen Souveränität 
über bestimmte Kernprozesse.
Auch aus strategischer Sicht kann es in Einzelfällen sinnvoll 
sein, Kompetenzen im eigenen Haus aufzubauen. Das gilt 

Der größte Nutzen für Verwaltungen liegt nicht darin, KI- 
Euphorie zu bremsen, sondern sie in belastbare Entscheidun-
gen zu überführen. Behörden benötigen vor allem Orientier- 
ung in einer Situation, in der technische Möglichkeiten und 
regulatorische Verantwortung schnell auseinanderlaufen. 

insbesondere dann, wenn eine Behörde dauerhaft auf sehr  
spezifische Anforderungen reagieren muss, die durch  
Standardlösungen nicht ausreichend abgedeckt werden.
Diese Vorteile entfalten sich jedoch nur dann, wenn die  
nötigen Ressourcen, Zuständigkeiten und regulatorischen  
Voraussetzungen von Beginn an realistisch eingeplant wer-
den. Ohne diese Grundlage kippt der vermeintliche Vorteil 
schnell in ein strukturelles Risiko. 

Das Whitepaper schafft genau diese Einordnung: Es macht 
sichtbar, wo die Grenze zwischen unkritischer Assistenz und 
regulierter Fachanwendung verläuft, welche Folgen der Rol-
lenwechsel im Betrieb hat und welche Fragen vor Projektstart 
verbindlich geklärt werden müssen.

Welche Vorteile eine Eigenentwicklung dennoch haben kann

Der größte Kundennutzen: Orientierung, Risikoreduktion und 
bessere Entscheidungen

Der größte Kundennutzen besteht damit in der Risikoredukti-
on. Wer frühzeitig versteht, wann aus einem kleinen KI-Vorha-
ben ein rechtlich und organisatorisch anspruchsvolles System 
wird, kann Fehlinvestitionen, Projektscheitern, Regulierungs-
lücken und Reputationsschäden vermeiden. Gleichzeitig 
schafft diese Perspektive die Grundlage für bessere Make-or-
Buy-Entscheidungen. Statt vorschnell selbst zu entwickeln, 

können Behörden gezielt prüfen, ob bestehende, rechtssiche-
re Lösungen bereits verfügbar sind und den Bedarf wirtschaft-
licher und sicherer abdecken.
Damit liefert der Ansatz nicht nur Warnungen, sondern einen 
konkreten strategischen Mehrwert: KI kann sinnvoll und sicher  
genutzt werden, wenn ihre Einführung nicht euphorisch,  
sondern verantwortungsvoll geplant wird.

€

KI

1.1. 2.2. 3.3. 4.4.

Der Ausweg: Wie Behörden KI sinnvoll & sicher nutzen

Die Trennlinie ziehen Make-or-Buy bewusst 
entscheiden

Governance etablieren Geprüfte Lösungen 
nutzen

Klar definieren, wo unkriti-
sche Assistenz aufhört und 
wo regulierte Fachanwen-
dungen beginnen.

Eigenentwicklung nur bei 
absolutem Kerngeschäft 
ohne Marktalternativen.

Zentrale KI-Verantwortlich-
keiten (gemäß BSI) vor der 
ersten Zeile Code benen-
nen.

Auf föderale Plattformen (z. 
B. MAKI des BMI, BayernKI, 
Angebote des IT-DLZ) set-
zen, statt das Rad neu zu er-
finden.

Souveräner 
strategischer 
Einkauf

Euphorie & Basteln
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Wenn KI zur Eigenentwicklung wird

Ein tragfähiger Weg beginnt mit einer klaren Trennlinie: Wo 
endet unkritische Assistenz, und wo beginnt eine regulierte, 
tief in Prozesse eingebettete Fachanwendung? 

Diese Unterscheidung sollte vor jeder technischen Umset-
zung stehen.

Wie Behörden KI sinnvoll und sicher einsetzen können

Darauf aufbauend braucht es eine bewusste Make-or-Buy-
Entscheidung. Eigenentwicklung sollte die Ausnahme sein 
und vor allem dort erwogen werden, wo es für hochspezifi-
sche Anforderungen keine marktverfügbaren oder behörden-
seitig etablierten Alternativen gibt. In allen anderen Fällen ist 
es meist sinnvoller, auf vorhandene, geprüfte Lösungen zu-
rückzugreifen, statt neue Betriebsverantwortung aufzubauen.

Ebenso entscheidend ist es, frühzeitig Strukturen und Regeln 
zu schaffen. Zuständigkeiten, Sicherheitsanforderungen, Do-
kumentationspflichten und Schulungsbedarfe müssen vor 
der ersten produktiven Umsetzung geklärt sein. Erst auf dieser 
Grundlage kann KI in der Verwaltung so eingesetzt werden, 
dass Nutzen, Sicherheit und Rechtssicherheit zusammen ge-
dacht werden.

Vor dem Start eines neuen KI-Vorhabens sollten Behörden vier Fragen besonders kritisch beantworten.

Handelt es sich lediglich um eine digitale Assistenz oder bereits um ein tief integriertes System? 

Sind die personellen und budgetären Ressourcen vorhanden, um Pflichten aus Datenschutz, 
regulatorischen Vorgaben und KI-Regulierung dauerhaft zu erfüllen? 

Sind Daten, Systemprompts und technische Sicherheitsmechanismen nach belastbaren Standards getrennt,  
dokumentiert und prüfbar? 

Existieren bereits rechtssichere Lösungen am Markt oder im Behördenumfeld, die den Bedarf abdecken, 
ohne dass eine eigene Betreiberrolle aufgebaut werden muss?

Wer diese Fragen sauber beantwortet, entscheidet nicht gegen KI, sondern für einen verantwortbaren Umgang mit ihr.

Leitfragen für das nächste KI-Projekt

Checkliste

	� Rolle:  Nutzen wir hier lediglich eine KI als digitale Assistenz – oder betreiben wir ein tief  
integriertes System?

	� Recht: Haben wir die budgetären und personellen Ressourcen für die Pflichten aus DSGVO, 
Datenschutzkonferenz-Vorgaben und EU AI Act gesichert?

	� Sicherheit: Sind unsere Daten und System-Prompts nach BSI-Standards getrennt und  
überprüfbar?

	� Markt: Gibt es bereits bestehende, rechtssichere Lösungen am Markt oder im Behördennetz 
(z. B. MAKI), die wir einkaufen können?

Der Entscheidungsleitfaden für das nächste KI-Projekt
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Wenn KI zur Eigenentwicklung wird

Künstliche Intelligenz ist heute einfach zu nutzen, aber im 
öffentlichen Sektor nicht automatisch einfach zu verantwor-
ten. Genau darin liegt die eigentliche Herausforderung. Nicht  

Sobald KI in reale Verwaltungsprozesse hineinwirkt, steigen 
Anforderungen an Recht, Sicherheit, Organisation und Be-
trieb erheblich. Deshalb sollten Behörden nicht euphorisch, 
sondern strategisch entscheiden. Der entscheidende Schritt 
ist nicht die schnelle Umsetzung, sondern die bewusste  

jedes scheinbar kleine Vorhaben bleibt klein. Nicht jedes  
interne Experiment bleibt folgenlos. Und nicht jede Eigenent-
wicklung ist ein Gewinn an Souveränität.

Klärung der Rolle: Wird hier lediglich ein Werkzeug genutzt – 
oder bereits ein System betrieben? Wer diese Frage frühzeitig 
richtig beantwortet, schafft die Grundlage dafür, KI sinnvoll, 
sicher und mit echtem Mehrwert einzusetzen.

Fazit

Künstliche Intelligenz ist heute einfach zu nutzen –
aber im öffentlichen Sektor schwer zu verantworten.

Die Entscheidung für den KI-Betrieb erfordert
höchste technische Souveränität.

Entscheiden Sie strategisch,
nicht euphorisch.

Dr. Lars Algermissen

Geschäftsführer der
PICTURE GmbH

algermissen@picture-gmbh.de
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